
ANDRI JÜRGENSEN RECHTSANWÄLTE
KANZLEI FÜR KUNST KULTUR & MEDIEN

WIR ERSTELLEN FÜR SIE DIE 

KSK-ENTGELTMELDUNG 2010

DIE KSK-ENTGELTMELDUNG 

Wir übernehmen für Sie die Berechnung und das Verwaltungsverfahren Die jährlich zum 31. März fällige Entgeltmeldung 
nach § 27 KSVG stellt für jedes abgabepflichtige 
Unternehmen eine aufwendige und zeitintensive 
Arbeit dar. Hinzu kommen regelmäßig Fragen zur 
Rechtslage: „Was müssen wir überhaupt melden? 
Was ist eine künstlerische Leistung? Wann können 
wir Fahrtkosten abziehen?“ etc.
Die Folge: Ihre Buchhaltung wird zeitlich bean-
sprucht, Rechtsfragen müssen geklärt werden, und 
möglicherweise ist die Entgelmeldung immer noch 
zu hoch - Sie zahlen zu viel Künstlersozialabgabe 
an die KSK. Oder Sie melden zu wenig und tragen 
das Risiko von Nachzahlungen bei einer Betriebs-
prüfung.

die  alternative

Diese Folgen können Sie vermeiden: Ich über-
nehme als KSK-Spezialist für Sie die Berechnung 
der Abgabehöhe und führe das Meldeverfahren bei 
KSK durch. Dabei werden nur diejenigen Entgelte 
und Honorarbestandteile berücksichtigt, die gem. 
§ 27 Abs. 2 KSVG auch tatsächlich der Künstler-
sozialabgabe unterliegen. Anschließend melde ich  
zum Pauschalpreis die Entgeltsumme für Sie bei 
der KSK und führe das Verwaltungsverfahren bis 
zum Abgabebescheid. 
Ihr Unternehmen profitiert zweifach :

u	Sie melden der KSK nur die auch tatsächlich 
meldepflichtige Entgeltsumme - und zahlen 
nicht zuviel.

u	 Ihre Buchhaltung wird von der Klärung der 
Rechtsfragen entlastet und spart Zeit.

inhalt der leistung und Kosten

Durchsicht der Rechnungen auf meldepflichtige 
Bestandteile, Berechnung der Entgeltsumme; schrift-
liche Meldung an die KSK, Durchführung des Ver-
waltungsverfahrens bis zum Abgabebescheid (ohne 
Rechtsmittelverfahren).
Kosten je nach Umfang: ab 240,- € zzgl. USt.

DIe nächsten schritte

u	 Sie übersenden uns Kopien der im Jahr 2009 von 
freien Mitarbeitern gestellten Rechnungen.

u	 Wir gehen die Rechnungen durch und berechnen 
die Entgeltsumme für das Jahr 2009.

u	 Anschließend erstatten wir für Sie die nach  
§ 27 KSVG erforderliche Meldung und führen 
das Meldeverfahren.

u	 Nach Abschluß des Verfahrens erhalten Sie den 
Abgabebescheid der KSK im Original.

WAS wir VON IHNEN BENÖTIGEn

u	 Kopien der im Jahr 2009 von freien Mitarbeitern 
gestellten Rechnungen,

u	 eine schriftliche Bevollmächtigung zur Durch-
führung des Verwaltungsverfahrens und

u	 einen Ansprechpartner, der bei Zweifelsfällen 
über den Inhalt der jeweils in Rechnung gestell-
ten Tätigkeiten telefonisch Auskunft geben kann.

Soweit Sie nur das Verwaltungsverfahren über 
uns führen möchten und die Entgeltmeldung voll-
ständig selbst erstellen, übernehmen wir dies gerne 
für Sie und berechnen hierfür eine Pauschale von 
85,- € zzgl. USt.
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ANDRI JÜRGENSEN RECHTSANWÄLTE
KANZLEI FÜR KUNST KULTUR & MEDIEN

KSK-ENTGELTMELDUNG (ANFRAGE)

per Telefax an:  (  0221) 16 85 15 08

Wir möchten die Kanzlei ANDRI JÜRGENSEN RECHTSANWÄLTE mit folgender Dienstleistung 
beauftragen ( bitte ankreuzen )   :

	 Mit der BERECHNUNG DER ENTGELTMELDUNG für das Jahr 2009 und der Durch-
führung des Meldeverfahrens gegenüber der KSK. 

	 Die Kosten hierfür hängen ab von der Anzahl der Rechnungen. Ein Honorarangebot erhalten wir 
von Ihnen nach Rücksprache vor der verbindlichen Auftragserteilung. Anschließend übersenden 
wir Ihnen Kopien der relevanten Rechnungen, die wir im Jahr 2009 bezahlt haben.

	 Wir beauftragen ausschließlich die Durchführung DES Verwaltungsver-

fahrens gegenüber der KSK bis zum Erlass des Abrechnungsbescheids. Die von uns 
errechnete Entgeltsumme teilen wir Ihnen mit. 

	 Die Kosten betragen 85,- € zzgl. USt. Ein Widerspruchs- bzw. Klageverfahren gegen den Abgabe-
bescheid ist nicht enthalten.

Bitte nehmen Sie zur Abstimmung der weiteren Modalitäten mit uns Kontakt auf.

Firma:	 ___________________________________________________________________________

Ansprechpartner:	 ___________________________________________________________________

Straße:	 ___________________________________________________________________________

PLZ, Ort:	 _________________________________________________________________________

Telefon: 	 _________________________________	 Telefax:	 _____________________________

email:	 ___________________________________	 Abgabe-Nr.:	 _____________________________

	 Firmenstempel

Ort, Datum: 	 _________________________________

Unterschrift: 	 _________________________________
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